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BAGüS-SGB XI-45a 20.05.2008 
 

Mitglieder-Info Nr. 39/2008 
 
 
Beteiligungsverfahren an der Beschlussfassung der Richtlinie der 
Spitzenverbände der Pflegekassen zur Feststellung von Personen mit 
erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz und zur Bewertung des 
Hilfebedarfs nach § 45 b SGB XI (neu) 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der VdAK hat mit Schreiben vom 2. Mai 2008, welches die Geschäftsstelle der BA-
GüS erst am 13. Mai 2008 erreicht hat, den Verbänden den Entwurf der überarbeite-
ten Richtlinie zur Feststellung von Personen mit erheblich eingeschränkter Alltags-
kompetenz und zur Bewertung des Hilfebedarfs nach § 45 b SGB XI (neu) zur Stel-
lungnahme bis zum 21. Mai 2008 vorgelegt. 
 
Angesichts der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit war eine intensive Prüfung 
dieser geänderten Richtlinie und Abstimmung mit den Mitgliedern nicht möglich. 
 
Positiv zu erwähnen ist allerdings grundsätzlich, dass die Pflegekassen auch die 
BAGüS in das Beteiligungsverfahren einbezogen hat, obwohl diese in § 45 b Abs. 1 
SGB XI (neu) nicht genannt ist. 
 
 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin - Der Senator für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales, 
Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren  des Landes Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut – Kommunaler Sozialverband 
Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesamt für Soziales und Familie Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg - Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-
Vorpommern, Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 
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Den Entwurf der Richtlinie sowie die Stellungnahme der BAGüS füge ich zu Ihrer 
Kenntnis bei. 
 
Im übrigen werde ich die Thematik für die Tagesordnung des neu zu gründenden 
Fachausschusses III vorsehen. 

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Bernd Finke 


